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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Montag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Mittwoch 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Donnerstag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.30 Uhr 
Freitag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.00 Uhr 
 

Gemeindeverwaltung Arni Telefon 031 701 10 88 
Dreierweg 7 Fax 031 701 10 74 
3508 Arni   E-Mail info@arnibe.ch 
 

Terminvereinbarungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. 
 

Personal  Aufgaben  
Annelie Wüthrich  
annelie.wuethrich@arnibe.ch   
Montag ganzer Tag, 
Mittwochmorgen, Donnerstag 
und Freitag ganzer Tag 

Gemeindeschreiberin 

Nicole Williner  
nicole.williner@arnibe.ch   
 

Mutterschaftsurlaub bis  
Februar 2018 

Susanne Beer  
Montagmorgen, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag ganzer Tag 
susanne.beer@arnibe.ch 
 

Finanzverwalterin 
 

Brigitte Käser  
Montag und Freitag ganzer Tag 
Mittwochmorgen  
brigitte.kaeser@arnibe.ch 
 

AHV-Zweigstellenleiterin 
Einwohner-, Fremdenkontrolle 
Steuern, Amtliche Bewertung 
Wahlen / Abstimmungen 

Andrea Schär  
Montag ganzer Tag 
Dienstag- und Donnerstagmorgen   
andrea.schaer@arnibe.ch 
 

Sekretariat Elektra, Wasser,  
Abwasser 

Franziska Geissbühler  
Montag ganzer Tag, Dienstag-
morgen 
franziska.geissbuehler@arnibe.ch   

Schulsekretariat 
Allgemeine Verwaltung 

 

Wegmeister Trachsel Erwin Telefon 031 701 04 41 
Abwart Schulhaus Moser Hanspeter Telefon 079 393 80 25 
Abwartin Schulhaus Jutzi Elisabeth Telefon 031 701 03 70 
Abwart Gemeindehaus Jutzi Ernst Telefon 031 701 03 70 
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Dorfnachrichten 2017 
Redaktionsschluss: Erscheinungsdatum: 
15. September 2017 29. September 2017 
13. Oktober 2017 27. Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Gemeindeverwaltung, Postagentur und Raiffeisenbank Arni 
 
Neue Öffnungszeiten ab 1. August 2017 
 

Montag: 07.45 – 12.00 Uhr, 13.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag: 07.45 – 12.00 Uhr, Nachmittag geschlossen 
Mittwoch: 07.45 – 12.00 Uhr, Nachmittag geschlossen 
Donnerstag: 07.45 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr 
Freitag 07.45 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr 
 
Die Öffnungszeiten sind aufgrund von personellen Umstrukturierungen 
notwendig. 
 
 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung, Postagentur & Ra iffeisenbank Arni 
 
Die Gemeindeverwaltung, die Postagentur und die Raiffeisenbank Arni 
bleiben am Freitag, 25. August 2017 infolge Gemeinderats- und 
Personalausflugs geschlossen . Ab Montag, 28. August 2017 gelten 
wieder die üblichen Öffnungszeiten. 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis. 
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Aus dem Gemeinderat 
 
Wegmeister 
 
Wenn Sie ein Anliegen oder Problem haben, welches Weg/Strasse, 
Strassenschäden, -entwässerung usw. betrifft, dann melden Sie sich bitte 
direkt beim Wegmeister Erwin Trachsel, Tel. 031 701 04 41.  
 
 
 
Dieselbe Stimme, dasselbe Gesicht – ein anderer Nam e 
 
Im Frühsommer hat die bisherige Gemeindeschreiberin Nicole Fahrni 
geheiratet und heisst seither Nicole Williner. Nicole Williner arbeitet noch 
bis Ende August auf der Verwaltung als Gemeindeschreiberin. Nach dem 
Mutterschaftsurlaub wird sie für die Gemeinde Arni als Bauverwalterin mit 
einem Pensum von 30% tätig sein. 
 
In der Juli Ausgabe der Dorfnachrichten informierten wir über die 
Neuanstellung von Annelie Reichen als neue Gemeindeschreiberin. 
Aufgrund ihrer Heirat im Sommer heisst sie neu Annelie Wüthrich. Sie 
arbeitet seit dem 1. August 2017 auf der Verwaltung. 
 
 
 
Bauverwaltung – Vertretung während Mutterschaftsurl aub 

 
In der Zeit vom September 2017 bis ca. Ende Januar 2018 wird die 
Bauverwaltung durch Claudine Luginbühl von Gemeinde-Bau-Support, 
betreut. Frau Luginbühl ist in der Regel am Mittwochvormittag, vereinzelt 
am Dienstagvormittag, auf der Gemeindeverwaltung anwesend. Bitte 
sprechen Sie Termine während dieser Zeit frühzeitig mit der Verwaltung ab. 
 
Nicole Williner wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub, ca. Februar 2018, als 
Bauverwalterin zu 30% anwesend sein. Über die Anwesenheitstage von 
Nicole Williner werden wir zu einem späteren Zeitpunkt informieren. 
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Aus dem Gemeinderat 
 
 
 
Baubewilligungen 
 
Folgende Baubewilligungen wurden vom Gemeinderat Arni erteilt: 
 
·  Niederhauser Peter, Buchacker 23, 3507 Biglen 

Sanierung Stützmauer, Erstellen einer Garage für 1 PW  
(IV-Parkplatz), Abbruch bestehender Schopf, Erstellen eines Abstell- und 
Geräteraumes als Ersatz 
Buchacker 23, Parzelle Nr. 653, Landwirtschaftszone 

 
·  Krebs Adrian, Dreierweg 11, 3508 Arni 

Erstellen von zwei Autoabstellplätzen (bitumiert)  
Dreierweg 11 + 9, Parzellen Nrn. 937 + 938, Wohnzone W2 

 
·  Muster Martin, Rohr 136, 3508 Arni 

Sanierung bestehende Betriebsleiterwohnung, Erstellen Sitzplatz 
Rohr 136, Parzelle Nr. 349, Landwirtschaftszone 

 
·  Käser Hanspeter, Roth 346, 3507 Biglen 

Anbau Jungviehstall (15 Stück) 
Roth 346a, 3507 Biglen, Parzelle Nr. 37, Landwirtschaftszone 
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Aus der Verwaltung 
 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
 
1. Was sind Ergänzungsleistungen? 
Ergänzungsleistungen (EL) decken den Existenzbedarf von AHV/IV-Leistungsbezüger/innen, sofern die 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind. EL sind keine Fürsorgeleistungen. 
 
2. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen? 
Einen EL-Anspruch hat, wer die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dazu erfüllt. Die 
persönlichen Voraussetzungen erfüllt, wer: 
 
·  eine AHV- oder IV-Rente, eine Hilflosenentschädigung der IV oder während mindestens sechs Monaten 

ein IV-Taggeld bezieht (gewisse Personen haben auch dann ein Anrecht auf EL, wenn sie eine AHV/IV-
Rente nur deshalb nicht beziehen, weil sie die für die Rente erforderliche Mindestbeitragsdauer 
nicht erfüllt haben) und 

·  das Schweizerbürgerrecht besitzt oder EU/EFTA-Bürger/in ist oder 
·   sich als Ausländer/in ununterbrochen mindestens 10 Jahre in der Schweiz aufhält (bei Personen aus 

gewissen Staaten muss lediglich eine Frist von fünf Jahren eingehalten werden, die zuständige Zweigstelle 
erteilt gerne weitere Auskünfte) oder 

·  sich als Flüchtling oder Staatenloser ununterbrochen während mindestens 5 Jahren in der Schweiz aufhält 
 

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, wer weniger Einnahmen als Ausgaben hat. Dabei bestimmt 
das Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, welche Einnahmen anzurechnen sind und welche Ausgaben 
akzeptiert werden. 
 
3. Wie werden Ergänzungsleistungen berechnet? 
Um die Höhe des EL-Anspruchs zu bestimmen, werden die anerkannten Ausgaben wie z. B. der Lebensbedarf 
und die Wohnungsmiete (bei Heimbewohner/innen die Heimkosten), Krankenkassenprämien usw. dem 
anrechenbaren Einkommen gegenübergestellt. Zum anrechenbaren Einkommen gehören nicht nur alle 
Renteneinkünfte (inkl. AHV/IV-Renten) und anderen Einkommen, sondern auch das Vermögen nach Abzug der 
Schulden und der Vermögensertrag. 
 
4. Welche Krankheits- und Behinderungskosten können  vergütet werden? 
Die EL vergütet unter gewissen Voraussetzungen Kosten für Zahnarzt, Diät, medizinisch notwendige Transporte, 
Hilfsmittel, Selbstbehalte und Franchisen sowie Pflegekosten, falls die Pflege zu Hause oder in Tagesstrukturen 
vorgenommen wird. Krankheits- und Behinderungskosten müssen einzeln ausgewiesen und unter Vorlage der 
Originalrechnungen innert 15 Monaten seit Rechnungsstellung bei der AHV-Zweigstelle am Wohnort geltend 
gemacht werden. 
 
5. Keine Leistung ohne Anmeldung! 
Der EL-Anspruch muss mit amtlichem Annmeldeformular, zusammen mit allen Belegen und Beweismitteln, bei 
der AHV-Zweigstelle am Wohnort geltend gemacht werden. Wer EL beansprucht, hat alle nötigen Auskünfte 
über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse wahrheitsgetreu zu erteilen sowie alle verlangten 
Beweismittel und Belege vorzulegen. Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben für sich oder für andere 
widerrechtlich eine EL erwirkt oder zu erwirken versucht, macht sich strafbar. Ausserdem müssen zu Unrecht 
bezogene EL zurückerstattet werden. 
 
6. Änderungen sofort melden! 
Ergänzungsleistungsbezüger/innen oder deren Vertreter/innen haben der AHV-Zweigstelle ihres Wohnorts jede 
Änderung der persönlichen (z.B. Änderung des Zivilstandes oder der Wohnsituation) und wirtschaftlichen (z.B. 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erbschaftsanfall) Verhältnisse sofort und unaufgefordert zu melden. 
Diese Meldepflicht erstreckt sich auch auf Veränderungen, die bei Familienmitgliedern eintreten, die bei der EL-
Festsetzung berücksichtigt wurden. Eine Meldepflichtverletzung hat die Rückerstattungspflicht der zu Unrecht 
bezogenen Ergänzungsleistungen zur Folge! 
 
7. Informationen 
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen, die kostenlos Auskünfte erteilen und amtliche Formulare sowie 
Merkblätter abgeben. 
 
AUSGLEICHSKASSE DES KANTONS BERN 
Oktober 2011  



 

Aus der Verwaltung 
 
Invasive Neophyten 
Neophyten sind Pflanzen, die eingewandert sind, sich stark vermehren und einheimische Pflanzen verdrängen. Damit zerstören sie die 
Nahrungsgrundlage für unsere einheimischen Insekten, Schmetterlinge und Vögel. In der Freisetzungsverordnung hat der Bundesrat den 
Umgang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren geregelt, um die Verdrängung einheimischer Arten einzudämmen. Damit will er die 
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt schützen und die Artenvielfalt erhalten. Die wichtigsten Neophyten sind hier dargestellt: 
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Bei Fragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Gemeindeverwaltung Arni 031 701 10 88 
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Aus den Vereinen 
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Aus den Vereinen 
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Aus den Vereinen 
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EINLADUNG KULTUR- UND SPORTFEIER BIGLEN UND ARNI 
 
SONNTAG, 22. OKTOBER 2017,  
19:00 UHR 
IM SINGSAAL FELTSCHEN BIGLEN. 
 
DAS APÉRO WIRD VON DEN GEMEINDEN 

OFFERIERT. 
 
WIR BITTEN ALLE VEREINE, MIT EINER 

DELEGATION UND DER VEREINSFAHNE, AN 

DER FEIER TEILZUNEHMEN. 

 
SPORTLICHE RESULTATE , BESONDERE 

LEISTUNGEN UND ENGAGEMENTS 

AUSSERHALB DES SPORTES (KULTUR, 
SOZIALES, POLITIK, USW.) SIND SPÄTESTENS 

BIS FREITAG, 13. OKTOBER 2017 AN 

BEATRICE EICHENBERGER ZU MELDEN. 
 
WIR LADEN ALLE VEREINSMITGLIEDER SOWIE 

DIE DORFBEVÖLKERUNG VON ARNI UND 

BIGLEN HERZLICH EIN. 
 
GEMEINDEN BIGLEN UND ARNI 
 
BEATRICE EICHENBERBER 
TEL. 031 701 04 34 
MAIL: EICHENBERGER.BIGLEN@BLUEWIN.CH 
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Dies und Das 
 
Veranstaltungskalender August bis Oktober 2017 
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Interaktives Krimispiel und neuer Skulpturenweg: Pr ojekte für die Region 
 

Neues Krimispiel: Auf Mörderjagd in der Region 
Seit diesem Mai können sich Hobby-Detektivinnen und -Detektive in den drei Berner 
Gemeinden Laupen, Münsingen und Utzenstorf auf Mörderjagd begeben. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Krimispiels schlüpfen in die Rolle eines Kommissars, gehen mit dem 
Smartphone auf Spurensuche und lösen den mysteriösen Fall des ermordeten 
Schönheitschirurgen Pierre Salzmann. Erste Hinweise zur Mörderjagd gibt es auf der Website 
«www.krimispass.ch/swiss», weitere Anhaltspunkte finden sich an Posten vor Ort. 
Lanciert worden ist das interaktive, kostenlose Spiel von der IG Outdoor-Krimi. 
 
Neuer Skulpturenweg: Auf den Spuren der Gnomen 
Voraussichtlich am 21. Oktober 2017 findet in Schwarzenburg die Einweihung und Eröffnung 
des Gnomenwegs statt. Auf dem Weg begegnen die Besucherinnen und Besucher den 
fantasievollen Figuren des ehemaligen Gnomengartens: dem «Sterngucker mit goldenem 
Käfig», dem «Wahrheitssänger» mit seinem Worthülsenhaufen, dem «Dreiflügligen Wächter», 
den «Gaffern», dem «Nessie» und dem «Grossen Augenblick»! Der Rundgang startet am 
Bahnhof Schwarzenburg und führt zu sieben Standorten im Dorfzentrum. Dauer der Tour: rund 
1–1,5 Stunden. Eine Rundgang-App mit Bildern, Tönen und Wissenswertem zu den einzelnen 
Figuren begleitet die Besucherinnen und Besucher – ein Erlebnis für Augen und Ohren! 
Informationen zum Eröffnungsanlass und zum Gnomenweg finden sich auf der Website 
«www.gnomenweg.ch». 
 
Neue Regionalpolitik: Projektunterstützung für die Region  
Bund und Kanton unterstützen die beiden Projekte «Krimispiel» und «Gnomenweg» mit einer 
Anschubfinanzierung – und zwar im Rahmen der «Neuen Regionalpolitik»: Gefördert werden 
Projekte und Initiativen im ländlichen Raum, die einen Beitrag zur Wertschöpfung in der 
Region leisten, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 
beitragen. Der Regionalpolitik stehen zwei Fördermittel zur Verfügung: Zinsloses Darlehen für 
Infrastrukturprojekte und Beiträge à fonds perdu als Starthilfe und Anschubfinanzierung für die 
Lancierung von neuen Produkten, Angeboten oder Dienstleistungen. Keine Fördermittel 
erhalten Projekte, die der Grundversorgung oder Basisinfrastruktur dienen – beispielsweise 
der Bau von Turnhallen oder Fussballplätzen. Die Projektförderung in der Region Bern-
Mittelland konzentriert sich auf drei Förderschwerpunkte: «Erlebnis – Natur – Bewegung», 
«Wirtschaft – Bildung – Soziales» und «Erneuerbare Energie».  
 
Neue Projektidee: Melden Sie sich beim Fachbereich Regionalpolitik 
Planen Sie ein innovatives Projekt? Der Fachbereich Regionalpolitik der Region Bern-
Mittelland hilft Ihnen, Ihre Projektidee zu konkretisieren, und berät Sie über die 
Fördermöglichkeiten. Melden Sie sich möglichst frühzeitig: Claudia Bommer, 
Fachbereichsleiterin, T 031 370 40 70, regionalpolitik@bernmittelland.ch. Ausführliche 
Informationen finden Sie unter «www.bernmittelland.ch». 
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Es kommt nicht darauf an wie alt man wird, sondern wie man alt wird.  
 

Individuell – professionell – einfach gut gepflegt 
und betreut zu Hause! 
 
Telefon 031 770 22 00 / info@spitex-reko.ch / www.s pitex-reko.ch 
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Einladung zum Mitwirken im 
 

Weihnachtsgottesdienst in Landiswil 
Montag, 25. Dezember 9.30 Kirche Landiswil 
 
2-3 Weihnachtslieder mehrstimmig 
2-4 Stücke für Blockflöten und andere Instrumente 
Das Programm wird bis 21. Oktober zusammengestellt. 
 
Leitung: Doris Engel 
 
6 Proben à 60-70 Min. für den Chor: 
30.10.,13.11.,27.11.,11.12.,18.12.,22.12. 
(Vorschlag) Montags 19 oder 20 Uhr  Kirche Landiswil 
6 Proben à 60 Min. für Instrumente: 23.10., 6.11.,20.11.,4.12.,18.12.,22.12. 
(Vorschlag) Montags 13.30 Uhr oder abends, Längacker 108A, 
Obergoldbach 
Hauptprobe Freitag, 22.12.17, 20 Uhr 
 
Anmeldung  bis 14.10.2017 bei  
Doris Engel, engeldoris@bluewin.ch, 031 701 16 80 
 
������������������������������������  
 
Name, Adresse, Telefon, Mail 
     Gesang, Stimmlage (Sopran, Alt, Tenor, Bass) 
     Instrument(e):  
     Terminwünsche: 
 
Ich freue mich auf eure wunderschöne Musik!  
Doris Engel 
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Reformierte 
Kirchgemeinde  

BIGLEN 
Biglen Arni Landiswil  

 

Meditation des Tanzes 
Kurs im Herbst 2017 
 
An fünf Morgen werden wir mit einfachen Tänzen dem Licht Gottes in uns nachspüren, es  

Teilen und weiterschenken. Verbunden im Kreis, zu Musik aus Klassik, Taizé und aller Welt. 

  

      Mittwoch, 18. Oktober 2017 
      Mittwoch, 01. November 2017 
      Mittwoch, 15. November 2017 
      Mittwoch, 29. November 2017 
      Mittwoch, 13. Dezember 2017 
      Jeweils von 9.30 – 11.00 Uhr  im    

      Kirchgemeindehaus Biglen, Pfarrhausweg 2.  

 
Die Anlässe bilden eine Einheit und sollten nicht einzeln besucht werden.  
Anmeldeschluss ist der 22. September 2017.  
Der Kurs wird nur mit genügenden Anmeldungen durchgeführt. Ende September wird per Mail 
über die Durchführung orientiert. 

Es sind keine Vorkenntnisse nötig; bequeme Kleidung und Schuhe sind von Vorteil.  

 

Leitung:   Daniela Siegrist Stricker, Lehrerin und Katechetin,  

 Ausbildung in Meditation des Tanzes bei Friedel Kloke-Eibl 

 

Anmeldung und Auskunft: Pfrn. Salome Eisenmann, Pfarrhaus, 3434 Landiswil,  

  salome.eisenmann@refbi.ch, 031 701 02 52 / 079 276 84 14  

 

Ein Angebot der Erwachsenenbildung der Kirchgemeinde Biglen. 

 

Anmeldung zum Kurs Meditation des Tanzes im Herbst 2017 

    

Name / Vorname: ………………………………………………................................................ 

 

Adresse: …………………………………………………………................................................ 

 

Email: ……………………………………………………………................................................. 

 

Tel: ……………………………………………………………….................................................. 
  

Mache dich auf und werde Licht  
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EINWOHNERGEMEINDE UND SCHULE ARNI 
 

 

 
Papiersammlung 
 
Dienstag, 29. August 2017, Parkplatz Turnhalle Arni säge 
von 08.00 – 11.00 Uhr 
 

Für die kommende Papiersammlung wird die Firma Gerber macht`s 
GmbH eine Mulde anliefern; das Papier ist direkt in die Mulde zu füllen. 
 
Papier und Karton (keine anderen Materialien)  
können gebündelt oder in Futtersäcken verpackt und frei von 
Fremdstoffen angeliefert werden. 
 
Die Schüler werden bei der Entgegennahme behilflich sein. 
 
Danke für die sauber durchgeführte Sammlung. 
 
 
 
Arni, im August 2017  Gemeinderat und Schule 

 
 
 
 
 
 
 


